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301. Verordnung : Neuerliche Ergänzung der Verordnung, womit zwischenstaatlichen Organisationen
Privilegien und Immunitäten eingeräumt werden.

3 0 2 . Verordnung: Abänderung und Ergänzung der Geschäftsordnung der Bundesentschädigungs-
kommission.

3 0 1 . Verordnung der Bundesregierung vom
2. Oktober 1962, mit der die Verordnung,
womit zwischenstaatlichen Organisationen
Privilegien und Immunitäten eingeräumt

werden, neuerlich ergänzt wird.

Auf Grund des § 1 des Bundesgesetzes vom
24. Feber 1954, BGBl. Nr. 74, über die Einräu-
mung von Privilegien und Immunitäten an
zwischenstaatliche Organisationen, in der Fassung
des Bundesgesetzes vom 13. Feber 1957, BGBl.
Nr. 56, wird verordnet:

Die Verordnung vom 18. Jänner 1955, BGBl.
Nr. 40, womit zwischenstaatlichen Organisationen

Privilegien und Immunitäten eingeräumt werden,
in der Fassung der Verordnung vom 16. Jänner
1962, BGBl. Nr. 50, wird ergänzt wie folgt:

1. In § 1 Ziffer 1 ist nach den Worten „der
Internationalen Finanz-Corporation" ein Bei-
strich zu setzen und nach diesem die Wortfolge
„der Internationalen Entwicklungsorganisation"
einzufügen.

2. Der Anlage (Übereinkommen, über die
Privilegien und Immunitäten der Spezialorgani-
sationen der Vereinten Nationen) ist folgender
Annex XIV anzufügen:

(Übersetzung)

ANNEX XIV

INTERNATIONALE ENT-
WICKLUNGSORGA-

NISATION
Das Übereinkommen (ein-

schließlich dieses Annexes) soll
auf die Internationale Entwick-
lungsorganisation (in der Folge
„Organisation" genannt) vorbe-
haltlich folgender Bestimmun-
gen Anwendung finden:

1. Abschnitt 4 ist durch fol-
genden Text zu ersetzen:
„Klagen gegen die Organi-
sation können nur vor
einem zuständigen Gericht
im Gebiet eines solchen
Mitgliedsstaates eingebracht
werden, in dem die Organi-
sation eine Geschäftsstelle
hat, in dem sie Zustellungs-
bevollmächtigte ernannt
oder in dem sie eine Sicher-
heitsleistung gegeben oder
garantiert hat. Klagen von
Mitgliedsstaaten oder von
Personen, die Mitglieds-
staaten vertreten oder ihre
Ansprüche von ihnen ab-
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leiten, sind jedoch nicht zu-
lässig. Eigentum und Ver-
mögenswerte der Organi-
sation sind, wo immer sie
liegen und in wessen Hän-
den sie immer sich befinden,
von jeder Art der Beschlag-
nahme, Pfändung oder Exe-
kution befreit, bevor nicht
ein rechtskräftiges Urteil
gegen die Organisation er-
gangen ist."

2. Abschnitt 32 der Standard-
klauseln bezieht sich ledig-
lich auf Meinungsverschie-
denheiten, die sich aus der
Auslegung oder Anwendung
der Privilegien und Im-
munitäten ergeben, die die
Organisation aus diesem
Abkommen ableitet und
die nicht in denen enthal-
ten sind, die sie nach dem
Abkommen über die Inter-
nationale Entwicklungs-
organisation oder aus ande-
ren Bestimmungen verlan-
gen kann.

3. Die Bestimmungen dieses
Übereinkommens (ein-
schließlich des Annexes)
ändern oder ergänzen nicht
das Abkommen über die
Internationale Entwick-
lungsorganisation und
machen seine Abänderung
oder Ergänzung nicht not-
wendig. Auch hindern oder
beschränken sie keine
Rechte, Privilegien, Im-
munitäten oder Befreiun-
gen, die der Organisation
oder irgenwelchen ihrer
Mitglieder, Gouverneure,
Direktoren, Stellvertreter,
leitenden Angestellten oder
sonstigem Personal durch
das Abkommen über die
Internationale Entwick-
lungsorganisation oder
durch ein Gesetz oder eine
Verordnung eines Mit-
gliedsstaates oder einer Be-
hörde eines Mitgliedsstaates
oder auf andere Weise ver-
liehen wurden.

Gorbach Pittermann Afritsch Broda
Drimmel Proksch Klaus Hartmann
Bock Waldbrunner Schleinzer Kreisky
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3 0 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 8. November 1962, mit der
die Geschäftsordnung der Bundesentschädi-
gungskommission abgeändert und ergänzt

wird.

Auf Grund des § 25 Abs. 2 des Besatzungs-
schädengesetzes, BGBl. Nr. 126/1958, des § 17
Abs. 2 des Kriegs- und Verfolgungssachschäden-
gesetzes, BGBl. Nr. 127/1958, des § 1 Abs. 1 des
Bundesgesetzes, betreffend die Erweiterung des
Anwendungsbereiches des Besatzungsschäden- und
des Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetzes,
BGBl. Nr. 176/1962, und des § 17 des Umsiedler-
und Vertriebenen-Entschädigungsgesetzes, BGBl.
Nr. 177/1962, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Justiz verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen, BGBl. Nr. 202/1959, mit der die Ge-
schäftsordnung der Bundesentschädigungskom-
mission erlassen wird, wird abgeändert und
ergänzt wie folgt:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Bundesentschädigungskommission ent-
scheidet durch einen Richter und zwei Beisitzer

1. über Ansprüche, die geltend gemacht werden
a) gemäß § 19 des Besatzungsschädengesetzes,
b) gemäß § 15 Abs. 2 des Kriegs- und Verfol-

gungssachschädengesetzes,
c) gemäß § 5 des Bundesgesetzes, betreffend

die Erweiterung des Anwendungsbereiches
des Besatzungsschäden- und des Kriegs- und
Verfolgungssachschädengesetzes,

d) gemäß § 16 des Umsiedler- und Vertrie-
benen-Entschädigungsgesetzes;

2. über Ansuchen um Gewährung eines Härte-
ausgleiches

a) gemäß § 11 des Kriegs- und Verfolgungs-
sachschädengesetzes,

b) gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes,
betreffend die Erweiterung des Anwen-
dungsbereiches des Besatzungsschäden- und
des Kriegs- und Verfolgungssachschäden-
gesetzes,

c) gemäß § 12 des Umsiedler- und Vertrie-
benen-Entschädigungsgesetzes."

2. § 3 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Hat ein Entschädigungswerber (Geschädig-
ter, Berechtigter) mehrere Finanzlandesdirek-
tionen befaßt, so kann der Vorsitzende der Bun-
desentschädigungskommission bestimmen, vor
welchem Senat die Sache gemeinsam zu behandeln
ist. In Fällen des § 4 Abs. 3 des Bundesgesetzes,
betreffend die Erweiterung des Anwendungsbe-
reiches des Besatzungsschäden- und des Kriegs-

und Verfolgungssachschädengesetzes, richtet sich
die Zuständigkeit der Senate nach dem Sitz der
vom Bundesministerium für Finanzen bestimmten
zuständigen Finanzlandesdirektion. In Fällen des
§ 1 Abs. 1 Z. 1 lit. d und Z. 2 lit. c müssen den
Senaten als Beisitzer der zweiten Gruppe jene
Personen beigezogen werden, die von den gesetz-
lichen Berufsvertretungen gemäß § 17 Abs. 2 des
Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädigungs-
gesetzes aus dem Kreise der Umsiedler und Ver-
triebenen entsendet werden."

3. § 3 Abs. 6 hat zu lauten:

„(6) Der Vorsitzende der Bundesentschädi-
gungskommission hat bei Wahrung der Unab-
hängigkeit der Mitglieder der Bundesentschädi-
gungskommission nach Tunlichkeit Vorsorge zu
treffen, daß bei Entscheidungen über die im § 1
Abs. 1 Z. 2 genannten Ansuchen einheitlich vor-
gegangen wird."

4. § 12 hat zu lauten:

„(1) Die Geschäftsstücke sind von der Geschäfts-
stelle nach ihrem Gegenstand mit Aktenzeichen
zu versehen. Es erhalten Geschäftsstücke in
Fällen

1. des § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. a, das Aktenzeichen
,BEK-B',

2. des § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. b, das Aktenzeichen
,BEK-K',

3. des § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. c,
a) wenn es sich um Nichtkampfschäden gemäß

§ 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes, betreffend
die Erweiterung des Anwendungsbereiches
des Besatzungsschäden- und des Kriegs- und
Verfolgungssachschädengesetzes handelt, das
Aktenzeichen ,BEK-BF,

b) wenn es sich um Sachschäden gemäß § 2
Abs. 1 des in lit. a genannten Bundesge-
setzes handelt, das Aktenzeichen ,BEK-KE',

4. des § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. d, das Aktenzeichen
,BEK-U',

5. des § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. a, das Aktenzeichen
.BEK-H',

6. des § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b, das Aktenzeichen
,BEK-HE',

7. des § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. c, das Aktenzeichen
,BEK-HU'.

Sind mehrere Senate bestimmt worden, so sind
dem Aktenzeichen die den Senaten zugewiesenen
Zahlen voranzusetzen. Die laufenden Zahlen des
Registers und die Jahreszahl sind dem Akten-
zeichen anzufügen.

(2) Sind mehrere Fälle eines Entschädigungs-
werbers (Geschädigten, Berechtigten) unter ver-
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schiedenen. Aktenzeichen anhängig, so bestimmt
der Vorsitzende der Bundesentschädigungskom-
mission, welche Aktenzahl führend ist.

(3) Der Vorsitzende der Bundesentschädigungs-
kommission kann, sofern dies im Interesse der
Ersparung von Zeit- und Arbeitsaufwand gelegen
ist, auch die Vereinigung mehrerer, dieselbe Per-
son oder denselben Schadensfall betreffenden

Akten in einen führenden Akt verfügen. Nimmt
der Vorsitzende eines Senates oder der Leiter der
Geschäftsstelle wahr, daß ein Anlaß zur Vereini-
gung mehrerer Akten in einen führenden Akt
besteht, so hat er unter gleichzeitiger Vorlage der
Akten die Entscheidung des Vorsitzenden der
Bundesentschädigungskommission einzuholen."

Klaus


